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Nach Auffassung der Finanzverwaltung: Pflicht für alle Unternehmer!

ABER: Es häufen sich kritische Stimmen in der steuerlichen Fachliteratur, z.B.: Brete:

ĂDas Märchen von der Verfahrensdokumentationñ(in: DStR 2019 S. 258 ff.)

Ý Im Gesetz befindet sich keine (ausdrückliche) Rechtsgrundlage.

Ý Lt. Gesetz wird nur gefordert, dass die zum Verständnis erforderlichen Arbeitsanweisungen und

sonstigen Organisationsunterlagen aufzubewahren sind. Von Erstellung einer Verfahrens-

dokumentation spricht der Gesetzgeber nicht!

Ý Die Finanzgerichte sind nicht an die Schreiben der Finanzverwaltung gebunden, sondern nur an das

Gesetz! Bislang gibt es noch keine Entscheidung eines Finanzgerichts zur Erstellungspflicht einer

Verfahrensdokumentation.

Ý Jedoch werden die Betriebsprüfer diese Unterlagen anfordern, da sie sich an die Vorgaben des

Ministeriums halten müssen.
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Beispiel:
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Teamwork
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